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Vorbemerkung 

„Die Rechtsvergleichung befruchtet das Schiedsverfahrens-
recht und dient ihm als Methode in allen ihren Zielen“1 

§ 1 Gegenstand und Ziel der Untersuchung 
§ 1 Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der schiedsgerichtlichen Beilegung 
von gesellschaftsrechtlichen Beschlussmängelstreitigkeiten aus rechtsverglei-
chender Perspektive. Untersucht werden die Entwicklung sowie die aktuelle 
Rechtslage in deutschen und italienischen Handelsgesellschaften. Die Frage, 
ob bzw. unter welchen Voraussetzungen derartige Streitigkeiten einem 
Schiedsgericht zur Entscheidung übertragen werden können, wird in der deut-
schen2 und italienischen3 Literatur seit Jahrzehnten lebhaft diskutiert. Auch die 
Gerichte beider Länder befassen sich seit Langem mit dieser Problematik. 
Gleichwohl wurde bis heute kein umfassender Vergleich der Rechtslage in 
Deutschland und Italien vorgenommen. 

Schiedsklauseln sind im Gesellschaftsrecht bei weitem kein modernes Phä-
nomen. Pier Giusto Jaeger wies darauf hin, dass nach der ursprünglichen Fas-
sung des Napoleonischen Handelsgesetzbuchs von 1807 sämtliche Streitigkei-
ten zwischen Gesellschaftern zwingend auf dem schiedsgerichtlichen Weg bei-
gelegt werden mussten.4 Auch in der deutschen und italienischen Kautelarpra-
xis erfreut sich die Schiedsgerichtsbarkeit seit Langem größter Beliebtheit, 
wenn die Beilegung innergesellschaftlicher Streitigkeiten in Rede steht. Be-
reits in einem Kommentar zum BGB des Königreichs Sachsen aus dem Jahr 
1865 wird angemerkt, dass Schiedsklauseln „nicht selten“ in Statuten und Ge-
sellschaftsverträgen enthalten seien.5 Aktuelle Statistiken zum Rückgriff auf 
die Schiedsgerichtsbarkeit in deutschen Gesellschaften – und insbesondere im 
Zusammenhang mit Beschlussmängelstreitigkeiten – finden sich leider kaum. 

                                                           
1 Schütze, ZVglRWiss 110 (2011), 89, 97. 
2 Z.B. Schopp, DB 1958, 591, 593. 
3 Z.B. Andrioli, Riv. dir. comm. 1942, II, 36. 
4 Jaeger, Giur. comm. 1990, II, 219; diese Regelung wurde noch im 19. Jahrhundert wie-

der abgeschafft. 
5 Pöschmann, BGB Sachsen Kommentar, § 1417. 
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Im Schrifttum wird aber fortwährend die besondere Bedeutung der Schiedsge-
richtsbarkeit auf diesem Gebiet betont.6 Bereits 1996 wurde festgestellt, dass 
sich Schiedsklauseln „sehr häufig“ in Gesellschaftsverträgen befänden, bei 
Personengesellschaften sogar „nahezu die Regel“ seien.7 Auch in der jüngeren 
Literatur wird häufig die besondere Beliebtheit der schiedsgerichtlichen Streit-
beilegung im Gesellschaftsrecht hervorgehoben.8 

Ein ähnliches Bild zeichnet sich in der italienischen Streitbeilegungspraxis 
ab. In der Literatur wird auf satzungsmäßige Schiedsklauseln aus dem 17. Jahr-
hundert hingewiesen.9 Es darf davon ausgegangen werden, dass die Beliebtheit 
der Schiedsgerichtsbarkeit auf diesem Gebiet seither nur gestiegen ist. Eine 
Studie aus dem Jahr 1979 zeigt die schon damals große Verbreitung von 
Schiedsklauseln in italienischen Kapitalgesellschaften. Untersucht wurden die 
Gesellschaftsverträge aller zwischen 1942 und 1974 gegründeten s.p.a., s.r.l. 
und Genossenschaften mit Sitz in der Provinz Modena. Dabei stellte sich her-
aus, dass in 2.156 der 2.928 analysierten Statuten Schiedsklauseln enthalten 
waren (also in ca. 73,6 %).10 In Genossenschaften lag der Anteil sogar bei 
92,2 %, in Kapitalgesellschaften immerhin bei 50,9 %. Nahezu alle Schieds-
klauseln waren dabei allgemein formuliert, sodass – die gesetzliche Zulässig-
keit vorausgesetzt – auch Streitigkeiten über die Wirksamkeit von Gesellschaf-
terbeschlüssen in den Kompetenzbereich des Schiedsgerichts fielen.11 Ähnli-
che Ergebnisse lieferte eine 2010 veröffentlichte Studie über die Gesellschafts-
verträge aller zwischen 2000 und 2007 in den Provinzen Rom und Mailand 
gegründeten Aktiengesellschaften. In über der Hälfte (55,77 %) der 2.121 un-
tersuchten Gesellschaften befand sich eine Schiedsklausel zur Beilegung der 

                                                           
6 Wenn oft nur pauschal von „gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten“ gesprochen wird, ist 

doch zu beachten, dass Beschlussmängelstreitigkeiten den weitaus wichtigsten Teil der ge-
sellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen ausmachen, vgl. etwa Lutz, Gesellschafter-
streit, S. 347. 

7 Weber, in: DIS Schriftreihe Band 11, S. 49. 
8 Gentzsch/Hauser/Kapoor, SchiedsVZ 2019, 64; Westermann, ZGR 2017, 38, 39; Ha-

bersack/Wasserbäch, AG 2016, 2; Müller, GmbHR 2010, 729; Borris, NZG 2010, 481; 
Raeschke-Kessler/Wiegand, AnwBl. 2007, 396; Mehrbrey/Pörnbacher/Baur, HdB GesR 
Streitigkeiten, § 2 Rn. 26; zu einem anderen Ergebnis kommt (mit Blick auf die GmbH) 
allein eine Erhebung von Wedemann aus dem Jahr 2011. Untersucht wurden die Gesell-
schaftsverträge der zwischen 1.8. und 31.10.2011 in den Handelsregistern der Amtsgerichte 
Augsburg, Bayreuth, Regensburg und Würzburg eingetragen GmbHs, vgl. Wedemann, Ge-
sellschafterkonflikte in geschlossenen Kapitalgesellschaften, S. 523. Von den 200 analysier-
ten Gesellschaftsverträgen enthielt lediglich einer eine Schiedsklausel. 

9 Siehe Art. 23 der Satzung der Compagnia di negozio per il commercio con il Portogallo 
ed il Brasile von 1681, abgedruckt bei Stella Richter jr., in: FS Corapi, S. 2017. 

10 Silingardi, Il compromesso in arbitri nelle società di capitali, S. 8 f. 
11 Nur 22 der untersuchten Schiedsklauseln (ca. 1 %) schlossen Beschlussmängelstreitig-

keiten ausdrücklich vom Anwendungsbereich aus, vgl. Silingardi, Il compromesso in arbitri 
nelle società di capitali, S. 75. 
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innergesellschaftlichen Streitigkeiten.12 Leider geht aus der Studie nicht her-
vor, ob die Schiedsklauseln auch Beschlussmängelstreitigkeiten erfassten. Da-
für spricht aber eine jüngst veröffentlichte Studie der Associazione fra le So-
cietà Italiane per Azioni (assonime), die sich mit der Ausgestaltung gesell-
schaftsvertraglicher Schiedsklauseln befasst. Sämtliche untersuchten Klauseln 
waren weit formuliert, sodass Beschlussmängelstreitigkeiten ohne weiteres er-
fasst wurden; einige schlossen Beschlussmängelstreitigkeiten sogar ausdrück-
lich mit ein.13 Umgekehrt stellen gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten auch 
den bedeutendsten Anteil aller Schiedsverfahren dar. Eine neue Statistik der 
Camera Arbitrale di Milano zeigt, dass mehr als ein Drittel der dort im Jahr 
2017 durchgeführten Verfahren gesellschaftsrechtliche Fragen betrafen.14 

Gegenstand der Arbeit ist ausschließlich die Statthaftigkeit und die Durch-
führung eines Schiedsverfahrens über gesellschaftsrechtliche Beschlussmän-
gelstreitigkeiten nach deutschem und italienischem Recht. Das Verfahren ver-
folgt grundsätzlich das Ziel, die Streitigkeit endgültig und umfassend beizule-
gen. Nicht untersucht wird daher zum einen die Frage, ob einzelne Elemente 
bzw. die konkrete Ausgestaltung der Pflichten der Parteien durch ein soge-
nanntes Schiedsgutachten (arbitraggio) verbindlich festgelegt werden können. 
Dabei handelt es sich um kein umfassendes Verfahren, das selbstständig und 
endgültig über die Streitigkeit entscheiden könnte.15 Ebenfalls von der Unter-
suchung ausgeschlossen bleiben andere Formen alternativer Streitbeilegung, 
die, wie die Mediation oder die Streitschlichtung, darauf abzielen, eine einver-
nehmliche Lösung des Konflikts zu erreichen, ohne streitentscheidende Tätig-
keit auszuüben.16 Der Ausschluss der öffentlich-rechtlichen und völkerrechtli-
chen Schiedsgerichtsbarkeit vom Untersuchungsgegenstand folgt schließlich 
bereits aus dem analysierten Klagegegenstand. Die der Fragestellung zugrun-
deliegenden gesellschaftsrechtlichen Beschlussmängelstreitigkeiten werden 
zwischen Rechtssubjekten des Privatrechts – den Gesellschaftern und (teil-
weise) der Gesellschaft – ausgetragen. 

Bei der Untersuchung verfolgt die Arbeit einen rechtsvergleichenden An-
satz. Ziel ist es, über die bloße Darstellung der Rechtslage in den untersuchten 

                                                           
12 ISDACI, in: L’impatto della riforma societaria sulle clausole statutarie, S. 3. 
13 Assonime, L’arbitrato societario nella prospettiva delle imprese (2017), S. 16, abrufbar 

unter: www.assonime.it (Abrufdatum: 16.11.2019). 
14 Camera Arbitrale di Milano, Statistiche Arbitrato 2017, abrufbar unter: www.camera-

arbitrale.it (Abrufdatum: 16.11.2019). 
15 Vgl. zur Abgrenzung Lachmann, Schiedsgerichtspraxis, Rn. 74 ff.; Schütze, Schieds-

gericht und Schiedsverfahren, Rn. 12 ff.; zur Abgrenzung im italienischen Recht Zucconi 
Galli Fonseca, Diritto dell’Arbitrato, Kap. 2 § 6. 

16 Vgl. hierzu Lachmann, Schiedsgerichtspraxis, Rn. 45 ff.; Schütze, Schiedsgericht und 
Schiedsverfahren, Rn. 17 ff.; zum italienischen Recht Zucconi Galli Fonseca, Diritto 
dell’Arbitrato, Kap. 2 § 1. 
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Rechtsordnungen hinaus, die unterschiedlichen Lösungen auf die Fragestel-
lung nach dem Funktionalitätsprinzip zu bewerten.17 Das bedeutet konkret, 
dass nicht nur die Statthaftigkeit bzw. die Voraussetzungen der Übertragung 
von Streitigkeiten über fehlerhafte Beschlussfassungen in den verschiedenen 
Gesellschaften nach deutschem und italienischem Recht analysiert werden, 
sondern dabei untersucht wird, inwieweit die privatautonome Regelungsfrei-
heit der Parteien und der Schutz der Verfahrensrechte aller Gesellschafter in 
ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden. 

Gerade die italienische Rechtsordnung erscheint aus verschiedenen Grün-
den für die vergleichende Betrachtung besonders interessant. Sie folgt als 
wichtige Rechtsordnung aus dem romanischen Rechtskreis einer anderen 
Rechtstradition als die deutsche Rechtsordnung. Wenngleich das heutige 
Schiedsverfahrensrecht beider Länder in dem Institut des privaten Schiedsrich-
ters nach antikem römischen Recht (arbiter ex compromisso) wurzelt,18 haben 
sich die Regelungskomplexe der Rechtsordnungen doch in unterschiedliche 
Richtungen entwickelt. Dies gilt selbst in Zeiten eines verstärkten internatio-
nalen Bestrebens nach Rechtsvereinheitlichung, die längst auch weite Teile das 
Zivilverfahrensrecht erreicht haben. Mit dem Modellgesetz der Kommission 
der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht (UNCITRAL) vom 
21. Juni 1985 wurden den Vertragsstaaten zwar Regelungen zur Vereinheitli-
chung der nationalen Schiedsverfahrensvorschriften empfohlen. Dieses Mo-
dellgesetz hat in der italienischen Rechtsordnung indes weit weniger Beach-
tung gefunden, als in der Reform des deutschen Schiedsverfahrensrechts. Auch 
die EU-rechtlichen Harmonisierungsbestrebungen auf Ebene des Verfahrens-
rechts haben das Schiedsverfahrensrecht bisher ausgespart. Die Schiedsge-
richtsbarkeit wird nach Art. 1 Abs. 2 lit. d und Erwägungsgrund 12 ausdrück-
lich vom Anwendungsbereich der Brüssel Ia-Verordnung ausgenommen.19 
Vorschläge über eine (teilweise) Regelung der Schiedsgerichtsbarkeit scheiter-
ten am fehlenden Konsens der Vertragsstaaten.20 

Bis heute bleiben somit in einzelnen Bereichen zum Teil große Unterschiede 
bestehen, deren Analyse gerade auf dem Gebiet innergesellschaftlicher Strei-
tigkeiten fruchtbare Ergebnisse verspricht: die italienische Rechtspraxis ver-
fügt über eine längere Erfahrung bei der schiedsgerichtlichen Beilegung kapi-
talgesellschaftsrechtlicher Beschlussmängelstreitigkeiten. Während entspre-
chende Verfahren in Deutschland erst seit einem Urteil des BGH als zulässig 
erachtet werden,21 dürfen italienische Schiedsgerichte – je nach dem konkreten 

                                                           
17 Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 33 ff. 
18 Vgl. Lukits, SchiedsVZ 2013, 269; Punzi, Arbitrato, Vol. 1, S. 57. 
19 Vgl. zur Auslegung und Reichweite der Bereichsausnahme Kindler, in: FS Geimer, 

S. 321 ff. 
20 Vgl. Paulus/Peiffer/Peiffer, EuGVVO, Art. 1 Rn. 98 f.; Kindler, in: FS Geimer, S. 321 

(323). 
21 BGHZ 180, 221 = NJW 2009, 1962 („Schiedsfähigkeit II“). 
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Streitgegenstand – bereits seit den 1960er Jahren über einige Beschlussmängel 
entscheiden.22 

Als „ausdiskutiert“23 kann die Thematik bis heute auch im rein nationalen 
Kontext in keiner der untersuchten Rechtsordnungen bezeichnet werden. Trotz 
unzähliger gerichtlicher Entscheidungen und wissenschaftlicher Abhandlun-
gen bleiben im Einzelnen bis heute viele Fragen offen. Erst jüngst hat der BGH 
mit einer Entscheidung zur „Schiedsfähigkeit“ von Beschlussmängelverfahren 
in Personengesellschaften erneut für Diskussionsstoff gesorgt, und dabei, wie 
sich zeigen wird, die bestehenden Unsicherheiten eher vergrößert, als endlich 
für Klarheit zu sorgen.24 Auch in Italien herrscht trotz – oder wegen – der Fülle 
an gerichtlichen Entscheidungen zu verschiedenen Aspekten des innergesell-
schaftsrechtlichen Schiedsverfahrens bis heute viel Unsicherheit. Rechtspoli-
tische Brisanz erlangte die Frage zuletzt durch die Reformbestrebungen des 
italienischen Justizministeriums, die auch das gesellschaftsrechtliche Schieds-
verfahren einschließen.25 

Eine Untersuchung der gesellschaftsrechtlichen Schiedsgerichtsbarkeit ist 
schließlich nicht nur von rechtswissenschaftlicher Relevanz. Auch im deutsch-
italienischen Wirtschaftsalltag kommt ihr Bedeutung zu. Die enge wirtschaft-
liche Verflechtung der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Italien 
und die große Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen für beide Länder 
sind bekannt. Allein im Jahr 2018 lag das Exportvolumen nach Italien bei 
69 980 Mill. EUR.26 Damit zählt Italien weltweit zu den wichtigsten Handels-
partnern der Bundesrepublik. Das hohe Volumen (unmittelbarer oder mittelba-
rer) deutscher Direktinvestitionen in Italien (34 998 Mill. EUR am Jahresende 
2017)27 zeigt, dass deutsche Unternehmer nicht selten Betriebsstätten oder 
Tochterunternehmen in Italien errichten, italienische Unternehmen erwerben 
oder sich an ihnen mit einem Anteil beteiligen, der einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Unternehmensleitung ermöglicht. Oft werden diese Investitionen 
die Gründung einer Gesellschaft nach italienischem Recht erforderlich ma-
chen, etwa dann, wenn ein Tochterunternehmen einer deutschen Gesellschaft 
auf dem italienischen Markt tätig werden soll oder ein gemeinsames Joint-Ven-
ture-Projekt mit einem italienischen Unternehmen in Form einer italienischen 
Kapitalgesellschaft realisiert werden soll. In letzterer Konstellation spielen 
Schiedsklauseln aufgrund des Wunsches nach schneller und effektiver Streit-
beilegung ohnehin eine besonders wichtige Rolle,28 die im Rechtsverkehr mit 

                                                           
22 Cass. civ., sez. I, 10.10.1962, n. 2910, Giust. civ. 1963, I, 29; Cass. civ., sez. I, 

24.5.1965, n. 999, Giust. civ. 1965, I, 1575. 
23 So zum deutschen Recht bereits vor geraumer Zeit Roth, in: FS Nagel, S. 318 (319). 
24 BGH NJW-RR 2017, 876 („Schiedsfähigkeit III“). 
25 Vgl. hierzu unten § 3 B. III. 3. 
26 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2019, 16.2.1 (S. 429). 
27 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2019, 17.4.2 (S. 450). 
28 Hohmuth, ZIP 2017, 658, 661. 
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Italien – mit Blick auf die langsame staatliche Justiz29 – nur noch gesteigert 
werden kann. Es mag daher auch im deutsch-italienischen Rechtsverkehr von 
Interesse sein, sich mit der innergesellschaftlichen Schiedsgerichtsbarkeit nach 
italienischem Recht zu befassen. 

§ 2 Gang der Untersuchung 
§ 2 Gang der Untersuchung 

Die Untersuchung folgt einem „verzahnten“ Aufbau. Dabei wird die Fragestel-
lung in verschiedene Teilaspekte untergliedert, die abschnittsweise jeweils aus 
dem Blickwinkel der deutschen und der italienischen Rechtsordnung beleuch-
tet und anschließend verglichen werden.30 

Die Arbeit beginnt mit Ausführungen zur Entwicklung der Rechtsquellen 
des gesellschaftsrechtlichen Schiedsverfahrens, den verfassungsrechtlichen 
Grundlagen der (gesellschaftsrechtlichen) Schiedsgerichtsbarkeit in den jewei-
ligen Rechtsordnungen, sowie den spezifischen Vorteilen, die sich für Gesell-
schaften nach deutschem und italienischem Recht aus der Entscheidung für die 
schiedsgerichtliche Streitbeilegung ergeben (Kapitel 1). Anschließend werden 
der sachrechtliche Hintergrund von Beschlussmängelstreitigkeiten in deut-
schen und italienischen Kapital- und Personengesellschaften und die prozessu-
ale Ausgangslage bei einem Verfahren vor den staatlichen Gerichten erläutert 
(Kapitel 2), wurzeln doch gerade hier einige der Kernprobleme der Untersu-
chung. 

Damit ist der Boden bereitet für eine Untersuchung der Statthaftigkeit der 
schiedsgerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über fehlerhafte Gesell-
schafterbeschlüsse (Kapitel 3). Ein vorangestellter Teil zum Erfordernis der 
Schiedsfähigkeit nach deutschem und italienischem Recht soll das Verständnis 
erleichtern. Ist die abstrakte Frage der Schiedsfähigkeit (im weiteren Sinne) 
von Beschlussmängelstreitigkeiten geklärt und – zumindest teilweise – bejaht, 
kann sodann untersucht werden, welche Hürden den Parteien bei der Begrün-
dung der schiedsgerichtlichen Entscheidungszuständigkeit auf dem Gebiet ge-
stellt werden (Kapitel 4). Nicht nur auf dieser Stufe, sondern auch beim 
Schiedsverfahren über einen Gesellschafterbeschluss selbst stellen sich spezi-
fische Schwierigkeiten, die in einem anschließenden Kapitel beleuchtet werden 
(Kapitel 5). 

Die Kapitel des Hauptteils enden stets mit einem deutsch-italienischen 
Rechtsvergleich. Die darin gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage der 
abschließenden rechtsvergleichenden Gesamtbewertung (Kapitel 6). 

                                                           
29 Vgl. dazu unten § 5 C. 
30 Vgl. zu diesem methodischen Vorgehen Kischel, Rechtsvergleichung, § 3 Rn. 242. 



    

Kapitel 1 

Grundlagen des gesellschaftsrechtlichen 
Schiedsverfahrens                                                     

nach deutschem und italienischem Recht 

Zunächst soll ein Überblick über die geschichtliche Entwicklung und die we-
sentlichen Rechtsquellen der (gesellschaftsrechtlichen) Schiedsgerichtsbarkeit 
nach geltendem deutschen und italienischen Recht gegeben werden. Über die 
Rechtsnatur des Schiedsverfahrens und insbesondere die Funktion des 
Schiedsgerichts als echte Gerichtsbarkeit wurde über die Jahre viel diskutiert. 
Da sich diese Debatten bis heute auf einzelne Aspekte der Schiedsgerichtsbar-
keit auswirken, werden in diesem Kapitel auch die verfassungsrechtlichen 
Grundlagen dieser alternativen Streitbeilegungsmethode aufgezeigt. Aus prak-
tischer Perspektive stellt sich schließlich die Frage, welche Motive eine Ge-
sellschaft in Deutschland und Italien dazu veranlassen, innergesellschaftliche 
Streitigkeiten unter Ausschluss der staatlichen Gerichte einem Schiedsgericht 
zu übertragen. 

§ 3 Rechtsgrundlagen des gesellschaftsrechtlichen 
Schiedsverfahrens 

§ 3 Rechtsgrundlagen 

A. Quellen des Schiedsverfahrens in der deutschen Rechtsordnung 

Das 10. Buch der ZPO (§§ 1025–1066) enthält die wesentlichen Vorgaben über 
ein Schiedsverfahren nach deutschem Recht. Es gliedert sich in zehn Ab-
schnitte und geht in seiner heutigen Form auf das Gesetz zur Neuregelung des 
Schiedsverfahrensrechts vom 22. Dezember 1997 zurück.1 Im Rahmen dieser 
Reform wurden die bis dahin weitestgehend unveränderten Regelungen der Zi-
vilprozessordnung von 1879 erstmals vollständig überarbeitet.2 Durch die Re-
form sollte das veraltete deutsche Schiedsverfahrensrecht den Bedürfnissen der 
modernen Wirtschaft angepasst werden mit dem Ziel, die Attraktivität des 

                                                           
1 BGBl. 1997 I, S. 3224 ff. 
2 Lachmann, Schiedsgerichtspraxis, Rn. 188; Raeschke-Kessler/Berger, Schiedsverfah-

ren, Rn. 116. 
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Schiedsgerichtsstandortes Deutschland auch für ausländische Parteien zu för-
dern und zugleich die staatliche Gerichtsbarkeit zu entlasten.3 

Die Neuregelungen orientieren sich weitestgehend an dem Modellgesetz der 
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
(UNCITRAL) vom 21. Juni 1985, dessen Berücksichtigung den UN-Mitglied-
staaten in der Vollversammlung am 11. Dezember 1985 empfohlen wurde.4 
Das reformierte 10. Buch der ZPO ist einheitlich auf nationale und internatio-
nale Schiedsverfahren anwendbar und geht damit über den Anwendungsbe-
reich des UNCITRAL-Modellgesetzes hinaus, das sich auf die Regelung inter-
nationaler Schiedsverfahren beschränkt.5 

Von der Einführung spezieller Regeln, die den Besonderheiten des gesell-
schaftsrechtlichen Schiedsverfahrens gerecht werden, wurde in der Reform be-
wusst abgesehen. Mit Blick auf die gesellschaftsrechtlichen Anfechtungs- und 
Nichtigkeitsklagen verweist der Gesetzgeber ausdrücklich darauf, dass diese 
Frage „weiterhin der Lösung durch die Rechtsprechung unter Berücksichti-
gung der konkreten Umstände des Einzelfalles überlassen bleiben“ solle.6 

Es liegt daher auf der Hand, dass den Urteilen des BGH bis heute überra-
gende Bedeutung auf dem Gebiet des innergesellschaftlichen Schiedsverfah-
rens zukommt. In seiner „Schiedsfähigkeit-Trilogie“ hat der BGH allgemein-
gültige Grundsätze entwickelt, die das Rechtsgebiet weiterhin maßgeblich prä-
gen.7 

B. Quellen des Schiedsverfahrens in der italienischen Rechtsordnung 

Die Kodifizierung des italienischen Schiedsverfahrensrechts kann auf eine 
lange Geschichte zurückblicken. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts – somit 
vor der Entstehung des italienischen Einheitsstaates – wurden unter Einfluss 
des Napoleonischen Code de procédure civile Regelungen über das Schieds-
verfahren in die Zivilprozessordnungen verschiedener italienischer Königrei-
che aufgenommen.8 In der ersten gesamtitalienischen Zivilprozessordnung aus 
dem Jahr 1865 fand das Schiedsverfahrensrecht einen prominenten Platz in den 
Artt. 8–34.9 Als Inspiration diente auch dem ersten gesamtitalienischen Parla-

                                                           
3 BT-Drs. 13/5274, S. 24 f. 
4 BT-Drs. 13/5274, S. 23 ff. 
5 BT-Drs. 13/5274, S. 25. 
6 BT-Drs. 13/5274, S. 35. 
7 BGHZ 132, 278 = NJW 1996, 1753 („Schiedsfähigkeit I“); BGHZ 180, 221 = NJW 

2009, 1962 („Schiedsfähigkeit II“); BGH NJW-RR 2017, 876 („Schiedsfähigkeit III“); vgl. 
allgemein zur Bedeutung von Richterrecht für die Rechtsfindung Möllers, Juristsiche Me-
thodenlehre, § 3 Rn. 22 ff. 

8 Punzi, Arbitrato, Vol. 1, S. 79; Alpa/Vigoriti/Alpa, Arbitrato, Teil I Kap. 1, S. 20. 
9 Text abgedruckt in: Picardi/Giuliani, Codice di procedura civile del Regno d’Italia, 

S. 227 ff. 
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ment der französische Code de procédure civile sowie die genferische Zivil-
prozessordnung.10 Wenngleich die ausdrückliche Zulassung von vertraglichen 
Schiedsklauseln (vgl. Art. 8) zur damaligen Zeit im europäischen Vergleich 
fortschrittlich gewesen sein mag, blieben doch erhebliche Hürden im Hinblick 
auf die einzuhaltenden Verfahrens- und Formvorschriften bestehen.11 

Heute ist das italienische Schiedsverfahrensrecht im Wesentlichen im VIII. 
Titel („Dei procedimenti speciali“) des vierten Buchs („Dell’arbitrato“) der 
italienischen Zivilprozessordnung von 1942 geregelt (Artt. 806–840 c.p.c.). 
Die Vorschriften waren in ihrer ursprünglichen Form weiterhin von einer über-
wiegend ablehnenden Haltung gegenüber dem Schiedsverfahren geprägt, die 
vom Rückgriff auf diese alternative Form der Streitbeilegung abschrecken 
konnten.12 So verlor der Schiedsspruch etwa nach Art. 825 Abs. 5 c.p.c. a.F. 
automatisch seine Wirkung, wenn er nicht innerhalb einer fünftägigen Frist 
beim Gericht niedergelegt wurde.13 

In seiner heutigen Gestalt wird das italienische Schiedsverfahrensrechts 
durch die Reformen der Zivilprozessordnung 1983, 1994 und 2006 geprägt. 
Von besonderer Bedeutung für diese Arbeit sind außerdem die speziellen Re-
gelungen über den gesellschaftsrechtlichen Zivilprozess, die im Rahmen der 
Gesellschaftsrechtsreform 2003/2004 mit der Gesetzesverordnung Nr. 5/2003 
vom 17. Januar 2003 eingeführt wurden und Sonderreglungen über das gesell-
schaftsrechtliche Schiedsverfahren enthalten (Artt. 34–37). 

I. Gesetze zur Neuregelung der Schiedsgerichtsbarkeit 1983 und 1994 

Die Reformen 198314 und 199415 reihen sich in einen europaweiten Trend der 
Neuregelung der nationalen Schiedsverfahrensregeln ein, der dem Streben 
nach Modernisierung und Verpflichtungen aus internationalen Verträgen ge-
schuldet war.16 Die „Mini-Reform“17 1983 brachte zunächst nur kleine Ände-
rungen. Insbesondere sollte die Anerkennungsfähigkeit italienischer Schieds-
sprüche im Ausland gesteigert werden, um den Schiedsgerichtsstandort Italien 
attraktiver zu machen.18 So wurden erstmals auch Ausländer als Schiedsrichter 
zugelassen (Art. 812 c.p.c. a.F.). Art. 823 Abs. 4 c.p.c. a.F. verlieh dem 
Schiedsspruch erstmals ab dem Tag der letzten Unterzeichnung Bindungswir-

                                                           
10 Punzi, Arbitrato, Vol. 1, S. 80. 
11 Vgl. Bernardini, Diritto dell’arbitrato, S. 10. 
12 Vgl. Bonomi, in: JbItalR 9 (1996), S. 99. 
13 Bernardini, Diritto dell’arbitrato, S. 11 f. 
14 L. n. 28 vom 9.2.1983, veröffentlicht in der Gazz. Uff. n. 44 vom 15.2.1983. 
15 L. n. 25 vom 5.1.1994, veröffentlicht in der Gazz. Uff. n. 12 vom 17.1.1994. 
16 Walter, RIW 1995, 445. 
17 Vgl. Bonomi, in: JbItalR 9 (1996), S. 99, Fn. 3. 
18 Rubino-Sammartano, Diritto dell’arbitrato, Bd. 1, S. 89 f. 
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kung zwischen den Parteien (efficacia vincolante). Ein staatliches Hilfsverfah-
ren ist seither nur noch nötig, um die Vollstreckbarkeit eines inländischen 
Schiedsspruchs zu erreichen.19 

Wesentlich bedeutender war der zweite Teil der Reform im Jahr 1994. Im 
Rahmen dieser Reform wurden weite Teile des Titels über das Schiedsverfah-
ren neugefasst bzw. ergänzt. Die Modernisierungsbestrebungen der Reform 
1983 wurden aufgegriffen und durch zwei Maßnahmen umgesetzt: zum einen 
wurden die Fälle unwirksamer Schiedsvereinbarungen eingeschränkt, zum an-
deren wurde die Rolle der staatlichen Gerichte im Verfahren eingeschränkt.20 

Eine beachtliche Neuerung brachte die erstmalige Abschaffung der Hinter-
legungsfrist des Schiedsspruchs. Nach der ursprünglichen Regelung des c.p.c. 
verlor der Schiedsspruch automatisch seine Wirkung, wenn er nicht innerhalb 
von fünf Tagen bei der Geschäftsstelle des zuständigen Gerichts hinterlegt 
wurde. Durch die Reform 1983 wurde die Frist bereits auf ein Jahr erhöht und 
1994 völlig abgeschafft. Für Aufsehen sorgte daneben auch die Neueinführung 
eines Kapitels über das internationale Schiedsverfahren (Artt. 832–838 
c.p.c.).21 Es enthielt eine Definition über die Internationalität des Schiedsver-
fahrens, sowie einige Sondervorschriften über die Schiedsvereinbarung, das 
anzuwendende Recht und den Verfahrensablauf. Art. 823 Abs. 1 c.p.c. a.F. er-
klärte die allgemeinen Vorschriften für anwendbar, soweit sich aus dem Kapi-
tel über das internationale Schiedsverfahren kein anderes ergab. Nur 12 Jahre 
später wurden die Vorschriften im Rahmen der Reform 2006 allerdings wieder 
abgeschafft und teilweise in den Titel über das nationale Schiedsverfahren in-
tegriert. 

Das Leitmotiv des italienischen Gesetzgebers, die Attraktivität des Schieds-
standortes Italien zu erhöhen, spiegelt sich in den Regelungen deutlich wider. 
Bereits durch die Reform 1994 konnte ein wesentlich schiedsgerichtsfreundli-
cheres Umfeld geschaffen werden.22 

II. Gesetzesverordnung Nr. 40/2006 zur Neuregelung des 
Schiedsverfahrensrechts 

Durch Gesetz vom 14.5.200523 wurde die Regierung ermächtigt, das italieni-
sche Schiedsverfahrensrecht abermals effizienter zu gestalten (Art. 3 lit. a). 
Gestützt auf diese Ermächtigung wurde am 2.2.2006 die Gesetzesverordnung 

                                                           
19 Vgl. dazu unten § 17 B. III. 1. 
20 Bonomi, in: JbItalR 9 (1996), S. 99 (100). 
21 Dazu Maglio, IPRax 1996, 217; Bonomi, in: JbItalR 9 (1996), S. 99 (106 ff.); Walter, 

RIW 1995, 445, 450 f. 
22 Vgl. Walter, RIW 1995, 445, 452; Maglio, IPRax 1996, 217, 221. 
23 L. n. 80 vom 14.5.2005, veröffentlicht in der Gazz. Uff. n. 111 vom 14.3.2005. 
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